
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE IM AUFTRAG VON GREEN PLANET ENERGY EG (12/2023) 

Emissionszertifikate von stillgelegten Kohlekraftwerken: 
Welche Folgen hat es, wenn Zertifikate nicht gelöscht wer-
den?  
Damit der deutsche Kohleausstieg tatsächlich eine positive Auswirkung auf das Klima hat, 
muss die Gesamtmenge erlaubter CO2-Emissionen im Rahmen des europäischen 
Emissionshandels entsprechend reduziert werden. Bisher hat Deutschland von der 
Möglichkeit, Emissionszertifikate zu löschen, allerdings keinen Gebrauch gemacht. Für die 
im Jahr 2021 stilllgelegten Kohlekraftwerke wäre es nach europäischer Regelung möglich 
gewesen, Zertifikate von bis zu 118 Millionen Tonnen CO2 aus der nationalen 
Versteigerungsmenge zu löschen. Durch den Verkauf der Zertifikate konnte der Staat 
Einnahmen in Höhe von bis zu 9,6 Milliarden Euro erzielen. Durch die Löschung der 
Zertifikate hätten allerdings Klimaschadenskosten in Höhe von bis zu 23,3 Milliarden Euro 
vermieden werden können. 

Von Isabel Schrems und Simon Meemken

1 Hintergrund: Bisher wurden keine Emissionszertifikate gelöscht 

Im Jahr 2020 wurde die Stilllegung der Kohlekraftwerke in 
Deutschland im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz 
(KVBG) gesetzlich festgelegt. Zudem wurde sich im rheini-
schen Revier darauf verständigt, den Kohleausstieg auf 
das Jahr 2030 vorzuziehen. Ob die Stilllegung der Kohle-
kraftwerke tatsächlich zu Emissionseinsparungen führt, 
hängt entscheidend von der Wechselwirkung mit dem 
europäischen Emissionshandel (EU-ETS) ab.  

Das EU-ETS ist ein zentrales Klimaschutzinstrument der 
Europäischen Union. Es funktioniert nach dem „Cap & 
Trade“-Prinzip. Das Cap legt die Gesamtmenge der Emis-
sionen fest, die von den Anlagen innerhalb des EU-ETS 
insgesamt ausgestoßen werden dürfen. Für diese Emissio-
nen werden Emissionszertifikate ausgegeben, welche am 
Markt frei gehandelt werden können (Europäische Kom-
mission 2023a).  
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Damit der Kohleausstieg tatsächlich eine positive Aus-
wirkung auf das Klima hat, muss gleichzeitig die Emissi-
onsgrenze des EU-ETS entsprechend reduziert werden. 
Denn durch die Stilllegungen werden die Betreiber der 
Kohlekraftwerke weniger EU-ETS-Zertifikate erwerben 
müssen. Ohne zusätzliche Maßnahmen könnte die gerin-
gere Nachfrage dazu führen, dass mehr EU-ETS-Zertifi-
kate am Markt verfügbar sind – und für den Ausstoß von 
Emissionen an anderer Stelle (z.B. in einem anderen Sektor 
oder Land) genutzt werden könnten (sogenannter „Was-
serbett-Effekt“). 

Um das zu verhindern und die Minderungswirkung des 
Kohleausstiegs abzusichern, wurde im Jahr 2018 in Artikel 
12 Absatz (4) der ETS- Richtlinie die Möglichkeit geschaf-
fen, EU-ETS-Zertifikate „im Fall der Stilllegung von 
Stromerzeugungskapazitäten […] aufgrund zusätzlicher 
nationaler Maßnahmen“ aus den nationalen Versteige-
rungsmengen zu löschen.  

Die Mitgliedstaaten müssen die EU-Kommission dazu 
über die Absicht, Zertifikate zu löschen, bis zum 31. De-
zember des auf die Stilllegung folgenden Kalenderjah-
res in Kenntnis setzen. Für Stilllegungen im Jahr 2021 hätte 
die deutsche Regierung die EU-Kommission 

entsprechend bis Dezember 2022 informieren müssen. 
Das ist allerdings nicht geschehen.  

Die in der ETS-Richtlinie vorgesehene Möglichkeit der 
Zertifikatelöschung wurde im deutschen Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz (TEHG) in nationales Recht um-
gesetzt. Der darin festgelegte Prozess unterscheidet sich 
in einigen Punkten von der Regelung auf europäischer 
Ebene. 

In dieser Analyse geben wir einen Überblick darüber, in 
welchen Punkten sich die Regelungen auf europäischer 
und nationaler Ebene unterscheiden – und was dies für die 
maximal mögliche Löschungsmenge bedeutet. Da bei der 
nationalen Regelung die Wirkung der Marktstabilitätsre-
serve (MSR) berücksichtigt wird, fällt die Berechnung der 
zu löschenden Zertifikatemenge deutlich komplizierter 
aus als nach europäischer Regelung möglich. Wir berech-
nen, wie viele Zertifikate im Jahr 2021 gemäß ETS-Richtli-
nie (europäische Regelung) maximal hätten gelöscht wer-
den können. Zudem zeigen wir auf, in welchem Verhältnis 
die durch den Verkauf der Zertifikate erzielten Einnahmen 
zu den Klimaschadenskosten stehen, die durch die Nicht-
Löschung entstehen könnten.

 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen: Wie viele Zertifikate können maximal 
gelöscht werden?  

 

2.1 Europäische Ebene 

Die europäischen Rahmenbedingungen sind in der ETS-
Richtlinie1 festgelegt. Laut Artikel 12(4) haben die europä-
ischen Mitgliedsstaaten bei Stilllegungen von Kraftwerken 
die Möglichkeit, eine bestimmte Menge an Zertifikaten zu 
löschen. Die Menge soll „maximal […] der Durchschnitts-
menge der geprüften Emissionen der betreffenden An-
lage während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der 
Stilllegung [entsprechen].“  

In der neusten Fassung der ETS-Richtlinie (Mai 2023) 
wurde ergänzt, dass Mitgliedstaaten nicht nur die Mög-
lichkeit haben, die Menge an Zertifikaten zu löschen, son-
dern auch „nachdrücklich dazu angeregt [werden], dies 
zu tun“.2  

Der in der ETS-Richtlinie definierte Umfang der zu lö-
schenden Zertifikate lässt einen gewissen Interpretations-
spielraum. Eine Analyse des Öko-Instituts für das 

 
1  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Oktober 2003 (Europäisches Par-

lament und Rat 2003)  

Umweltbundesamt (UBA) identifiziert drei Interpretati-
onsmöglichkeiten: 

1. Es kann einmalig eine Menge an Zertifikaten ge-
löscht werden, die der jährlichen Durchschnitts-
menge der Emissionen während eines Zeitraums 
von fünf Jahren vor der Stilllegung entspricht. 

2. Es kann jährlich eine Menge an Zertifikaten ge-
löscht werden, die der jährlichen Durchschnitts-
menge der Emissionen während eines Zeitraums 
von fünf Jahren vor der Stilllegung entspricht. Die 
Menge ist nicht beschränkt. 

3. Insgesamt kann eine Menge an Zertifikaten ge-
löscht werden, die der Höhe der kumulierten 
Emissionen während eines Zeitraums von fünf 
Jahren vor der Stilllegung entspricht. 

Das Öko-Institut kommt zu dem Schluss, dass die dritte 
Interpretationsmöglichkeit am stärksten dem Zweck 
der Regelung entspricht. Zudem empfehlen die Autor*in-
nen den „Zeitraum von fünf Jahren vor der Stilllegung“ auf 

2  Richtlinie (EU) 2023/959 des europäischen Parlaments 

und des Rates vom 10. Mai 2023 (Europäisches Parla-

ment und Rat 2023). 
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nahe, abgeschlossene Kalenderjahre zu beziehen. Für die 
Stilllegungen im Jahr 2021 würden also die Emissionen in 
den Jahren 2016 bis 2020 berücksichtigt werden (Öko-
Institut e.V. 2022). 

In den Erwägungsgründen der EU-Auktionsverordnung, 
die das Verfahren für die Löschung von Zertifikaten gemäß 
ETS-Richtlinie weiter konkretisiert3, wird zudem beschrie-
ben, dass die Löschungsmenge erst dann von den Verstei-
gerungsmengen des Mitgliedstaates abgezogen werden 
sollen, wenn die MSR bereits für das Jahr angepasst 
wurde. In dem Jahr, in dem die Löschung der Zertifikate 
stattfindet, hätte diese daher keine Auswirkungen auf den 
Mechanismus der MSR.  

Die MSR reguliert die Menge an Zertifikaten am Markt 
(TNAC = total number of allowances in circulation). Sind 
mehr als 833 Mio. Zertifikate im Umlauf, werden 24% der 
TNAC in die MSR überführt. Sind weniger als 400 Mio. Zer-
tifikate im Umlauf, werden Zertifikate aus der MSR in den 
Markt ausgeschüttet. Befinden sich mehr als 400 Mio. Zer-
tifikate in der MSR, wird der Überschuss künftig dauerhaft 
gelöscht (ICAP 2023). 4 

Der Zeitpunkt der Löschung ist relevant, da die Wirksam-
keit der Löschung von Zertifikaten durch die MSR gemin-
dert wird. Denn Löschungen führen zu einer geringen 
TNAC und damit einer geringeren Aufnahme von Zertifi-
katen durch die MSR. Das führt dazu, dass weniger Zertifi-
kate aus der MSR gelöscht werden als es ohne die Lö-
schung der Zertifikate der Fall wäre (UBA 2021). 

2.2 Nationale Ebene 

Die Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene unter-
scheiden sich in einigen Punkten von den europäischen 
Regelungen.  

Zur Bestimmung der Löschungsmenge wurde im TEHG 
ein anderer Ansatz festgelegt. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 und 
3 sollen EU-ETS-Zertifikate in Höhe „der zusätzlichen 
Emissionsminderung durch die Stilllegung der Stromer-
zeugungskapazitäten“ gelöscht werden. Zudem wird bei 
der Berechnung der Löschungsmenge die Wirkung der 
MSR berücksichtigt (Welcher Anteil der zu löschenden 
Zertifikate wurde dem Markt bereits über den MSR-Me-
chanismus entzogen?). Durch diese werden überschüs-
sige Emissionszertifikate vom Markt genommen. 

Die Löschungsmenge soll für das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr ex-post berechnet werden. Ob und in wel-
chem Umfang Zertifikate gelöscht werden, soll durch zwei 

 
3  Delegierte Verordnung (EU) 2019/1868 der Kommission 

vom 28. August 2019 (Europäische Kommission 2019). 
4  Ursprünglich sollte die jährliche Zuführungsrate ab 2024 

auf 12% der TNAC gesenkt werden. Im Trilog einigten 

unabhängige Gutachten für das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr ermittelt werden.  

Zur Berechnung der Netto-Emissionseinsparung durch 
die Stilllegung von Kohlekraftwerken bzw. Kraftwerksblö-
cken ist eine Modellierung des europäischen Strommarkts 
notwendig. Im zweiten Schritt muss die Wirkung der MSR 
abgeschätzt werden. 

Bisher wurden keine Gutachten zur Bestimmung des Um-
fangs der zu löschenden Zertifikate für die Jahre 2021 bzw. 
2022 veröffentlicht.  

Die gemäß TEHG ermittelte Löschungsmenge fällt gerin-
ger aus als jene, die gemäß ETS-Richtlinie maximal 
möglich wäre:  

 Zum einen wird gemäß TEHG die Netto-Emissions-
einsparung durch die Stilllegung der Kohlekraft-
werke betrachtet. Die Netto-Emissionseinsparung 
zeigt, wie viele Emissionen durch die Stilllegung der 
Kohlekraftwerke tatsächlich eingespart wurden. Dabei 
wird berücksichtigt, welche Emissionen durch die er-
höhte Auslastung von Erdgasanlagen oder ggf. höhere 
Stromimportmengen als Folge der Stilllegungen zu-
sätzlich emittiert wurden. Die gemäß ETS-Richtlinie er-
mittelte Löschungsmenge betrachtet dagegen die 
Brutto-Emissionseinsparung der einzelnen Anlagen 
über eine Zeitraum von fünf Jahren (d.h. zusätzliche 
Emissionen infolge der Stilllegungen werden nicht be-
rücksichtigt). Die Summe der TEHG-Berechnung fällt 
daher kleiner aus. 

 Zum anderen wird die Menge an Zertifikaten, die dem 
Markt bereits durch die MSR entzogen wurden, von 
der Löschungsmenge abgezogen. Die Stilllegung von 
Kohlekraftwerken führt tendenziell dazu, dass sich 
mehr Zertifikate im Umlauf befinden (da weniger Emis-
sionen ausgestoßen werden, sind mehr Zertifikate ver-
fügbar). Ein Teil der zusätzlichen Menge an Zertifikaten 
wird über den MSR-Mechanismus abgebaut (bzw. zu-
nächst vom Markt in die MSR überführt). Wie hoch die 
Menge an Zertifikaten ist, die dem Markt durch die 
MSR entzogen wird, ist insbesondere von der Entwick-
lung der TNAC und der Nachfrage der Marktakteure 
abhängig. 

  

  

sich EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat darauf, 

die Zuführungsrate bis 2030 bei 24% der TNAC zu hal-

ten. 
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Folgende Szenarien sind möglich: 

1. Szenario 1: Überschuss an Zertifikaten wird voll-
ständig durch MSR abgebaut 

Angenommen die TNAC beträgt bereits ohne die 
aufgrund der Kraftwerksstillegungen zusätzlichen 
Zertifikate mehr als 833 Mio., werden im ersten Jahr 
nach der Stilllegung 24% der zusätzlichen Zertifi-
kate in die MSR überführt. Im Jahr 2022 betrug die 
TNAC rund 1,3 Mrd. Zertifikate. Die TNAC lag damit 
deutlich über den Schwellenwert von 833 Mio. Zer-
tifikaten (Europäische Kommission 2023b). Be-
trachtet man den Effekt der MSR über mehrere 
Jahre hinweg, ist es möglich, dass die Menge an 
Zertifikaten, die durch die Kraftwerksstilllegungen 
zusätzlich im Markt verfügbar ist, komplett abge-
baut (bzw. in die MSR überführt und später ge-
löscht) wird. In diesem Fall würde sich die nach 
TEHG zu löschende Zertifikatemenge auf „0“ redu-
zieren, d.h. man käme zu dem Ergebnis, dass keine 
Löschungen notwendig sind, da der Überschuss an 
Zertifikaten am Markt durch die MSR ohnehin ab-
gebaut wird. Eine Analyse des PIK (2023) zeigt, 
dass dieses Szenario durchaus wahrscheinlich ist. 
Durch die Reform des EU-ETS ist damit zu rechnen, 
dass die TNAC in den 2020er und 2030er Jahren 
weiterhin auf einem hohen Niveau liegen wird und 
jedes Jahr eine erhebliche Menge an Zertifikaten in 
die MSR übertragen wird. Allerdings weisen die Au-
tor*innen auch darauf hin, dass die tatsächlichen 
Auswirkungen der MSR auf die TNAC schwer zu 
prognostizieren seien. 

2. Szenario 2: Überschuss an Zertifikaten wird teil-
weise durch MSR abgebaut 

Das Szenario 2 ähnelt stark dem Szenario 1. Aller-
dings wird hierbei angenommen, dass der Über-
schuss an Zertifikaten, der durch die Kraftwerks-
stilllegungen entsteht, nicht komplett durch die 
MSR abgebaut werden kann. Der Grund dafür ist 
insbesondere, dass die TNAC durch die Wirksam-
keit der MSR über die Jahre sinkt. Beträgt die TNAC 
weniger als 833 Mio. Zertifikate, werden der MSR 
keine Zertifikate aus dem Markt zugeführt. Der 

Unterschied zwischen Szenario 1 und Szenario 2 
besteht daher insbesondere in der Entwicklung der 
TNAC (bzw. der Frage, wann die TNAC erstmalig 
unter die MSR-Grenze von 833 Mio. Zertifikate 
fällt). In Szenario 2 würde die Löschungsmenge ge-
ringer ausfallen als nach ETS-Richtlinie möglich.  

3. Szenario 3: Überschuss an Zertifikaten wird nur 
gering abgebaut 

Jedoch ist es auch möglich, dass der Überschuss an 
Zertifikaten durch den Mechanismus der MSR nur 
gering abgebaut wird. So warnten Autoren der Uni-
versität Hamburg und des PIK im Jahr 2021 davor, 
dass durch das Kohleausstiegsgesetz die Anzahl der 
Emissionsrechte künftig steigen und somit die 
Preise auch sinken könnten. Die Marktteilnehmen-
den hätten dadurch einen Anreiz, mehr Emissionen 
auszustoßen – was die TNAC reduziert (Universität 
Hamburg/PIK 2021). Das könnte dazu führen, dass 
der Überschuss an Zertifikaten, der durch die Stillle-
gungen von Kohlekraftwerken entsteht, durch die 
MSR nur geringfügig abgebaut wird. Entsprechend 
würde die Löschungsmenge in Szenario 3 im Ver-
gleich am höchsten ausfallen. Durch die Reform des 
EU-ETS scheint dieses Szenario jedoch nicht mehr 
wahrscheinlich. Bestandteile der Reform wie der er-
höhte lineare Reduktionsfaktor und einmalige Re-
duktionen des Caps (90 Mio. t CO2äq (2024) bzw. 27 
Mio. t CO2äq (2026)) führen voraussichtlich zu einem 
Preis von rund 130 € / t CO2äq (2030) bzw. 400 € / t 
CO2äq (2050) (Europäisches Parlament 2022; PIK 
2023). 

 

Die gemäß TEHG zu löschende Menge ist stark von künfti-
gen Entwicklungen abhängig. Aufgrund der Reform des 
EU-ETS scheint es wahrscheinlich, dass die Löschungs-
menge nach nationalem Recht gering ausfällt. Die Wir-
kung der MSR sollte jedoch noch intensiver untersucht 
werden. So betonte Pahle (2020) in einer Stellungnahme, 
dass eine hohe Unsicherheit über die künftigen Lö-
schungen durch die MSR bestünde. Wird die Wirksam-
keit der MSR überschätzt, besteht das Risiko, dass die Lö-
schungsmenge gemäß TEHG zu gering ausfällt. 

  

mailto:foes@foes.de


Tel: +49 (0) 30 76 23 991 – 30 
Fax: +49 (0) 30 76 23 991 – 59 
https://foes.de / foes@foes.de 

Emissionszertifikate von stillgelegten Kohlekraftwerken: Welche Folgen hat es, wenn Zertifikate nicht gelöscht 
werden? • Seite 5 von 9 

  

 

3 Maximal mögliche Löschungsmenge für Stilllegungen im Jahr 2021 

Für die Stilllegungen von Kohlekraftwerken in Deutsch-
land im Jahr 2021 wurden keine Zertifikate gelöscht. Un-
sere Berechnungen zeigen, dass sich die Emissionen der 
Jahre 2016 bis 2020 der im Jahr 2021 stillgelegten Kohle-
kraftwerke auf rund 118 Mio. t CO2 belaufen. Gemäß ETS-
Richtlinie hätte die deutsche Regierung also maximal Zer-
tifikate in diesem Umfang aus der nationalen Versteige-
rungsmenge löschen können.  

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, fällt die Löschungs-
menge gemäß TEHG voraussichtlich deutlich geringer 
oder sogar „gleich Null“ aus. Allerdings besteht das Risiko, 
dass die nationale Löschungsmenge zu gering ausfällt und 
den „Wasserbett-Effekt“ nicht vollständig verringert. Eine 
Löschung im größeren Umfang – angelehnt an die ETS-
Richtlinie – würde einen klaren und sofortigen Klima-
schutzeffekt erzielen. Bei der Löschung nach TEHG wird 
dagegen stärker auf die Wirksamkeit der MSR gesetzt – 
dadurch erfolgt die Löschung der überschüssigen Zertifi-
kate aber tendenziell später und ggf. in einem geringeren 
Umfang als gemäß der ETS-Richtlinie, bzw. der entspre-
chenden Auktionsverordnung möglich wäre.  

Die maximal mögliche Löschungsmenge für Stilllegungen 
von Kohlekraftwerken im Jahr 2021 ergibt sich aus der 
ETS-Richtlinie bzw. aus der Auktionsverordnung. Für die 
Stilllegungen im Jahr 2021 werden die Emissionen der 
Jahre 2016 bis 2020 betrachtet. Die Daten der Emissionen 
der Kohlekraftwerke können aus dem EUTL entnommen 
werden. Die Emissionen einzelner Kraftwerksblöcke wer-
den vereinfacht auf Basis der bei ENTSO veröffentlichen 

Stromproduktion (Energy-Charts 2023) und den Wir-
kungsgraden der Blöcke geschätzt. 

3.1 Steinkohle-Kraftwerke 

Laut der Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2021 fol-
gende Steinkohlekraftwerksanlagen endgültig stillgelegt 
(siehe Tabelle 1) (Bundesnetzagentur 2023). Die stillgeleg-
ten Steinkohlekraftwerke wurden weitestgehend über die 
Steinkohle-Auktion (erste und zweite Ausschreibung) be-
stimmt (Ausnahme: Heizkraftwerk Neumünster). Aller-
dings wurden nicht alle Steinkohlekraftwerke, die in der 
ersten und zweiten Ausschreibung erfolgreich waren, auch 
tatsächlich im Jahr 2021 stillgelegt. Beispielweise kehrten 
das Kraftwerk Heyden und Kraftwerk Mehrum zeitlich be-
fristet an den Strommarkt zurück – und das Heizkraftwerk 
Jülich wurde nicht stillgelegt, sondern auf Erdgas umge-
rüstet (Enervis 2022). 

Beim Heizkraftwerk Neumünster wird angenommen, dass 
dieses vom Kohleersatzbonus profitiert hat und damit bei 
der Berechnung miteinbezogen werden sollte (Stilllegung 
aufgrund nationaler Maßnahmen). Diese Information kann 
aus den veröffentlichten Daten des BAFA nicht abgeleitet 
werden. 

In Tabelle 1 werden die Emissionen der Anlagen in den Jah-
ren 2016 bis 2020 dargestellt. In Summe betrugen die 
Emissionen in den Jahren vor der Stilllegung 
68,6 Mio. t CO2.

 

Tabelle 1:  Emissionen der im Jahr 2021 endgültig stillgelegten Steinkohlekraftwerke in Mio. t CO2 (Jahre 
2016-2020) 

Kraftwerk Unternehmen Inbetriebnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Summe 
(2016-2020) 

KW Hafen Block 6 Swb Erzeugung 1979 1,5 1,5 1,2 1,3 1,3 6,7 

Moorburg A Vattenfall 2015 2,7 3,0 3,2 2,1 2,4 13,5 

Moorburg B Vattenfall 2015 2,8 3,2 3,0 2,6 2,4 14,0 

Westfalen E RWE 2014 3,1 2,7 3,0 1,8 1,8 12,4 

Ibbenbüren B RWE 1985 3,9 2,5 3,0 0,7 0,7 10,9 

Wilhelmshaven 1 Uniper 1976 2,8 1,3 1,6 0,4 0,4 6,6 

Walsum 9 STEAG GmbH 1988 1,4 0,7 1,0 0,5 0,5 4,1 

HKW Neumünster Stadtwerke Neumünster 1983 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Summe        68,6 

Quelle: Öko-Institut e.V. (2022) und eigene Berechnungen auf Grundlage von Gesamtemissionen der Kraftwerke nach EUTL, der von ENTSO-E berich-
teten Strom-Produktion (Energy-Charts 2023) und den Wirkungsgraden der Blöcke. 
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3.2 Braunkohle-Kraftwerke 

Nach KVBG wurden am 31.12.2021 die Braunkohlekraft-
werksanlagen Niederaußem C, Neurath B und Weisweiler 
E stillgelegt. Die Emissionen der drei Anlagen in den Jah-
ren 2016 bis 2020 summieren sich auf 37,7 Mio. t CO2 
(siehe Tabelle 2).  

Zudem wurden die Blöcke P und Q des Braunkohlekraft-
werks Frimmersdorf sowie das IKW Deuben (erfolgreich 
bei der 2. Ausschreibung für Braunkohle-Kleinanlagen) 
2021 endgültig stillgelegt (Bundesnetzagentur 2023). De-
ren Emissionen summieren sich in den Jahren 2016 bis 
2020 auf 11,8 Mio. t CO2 (siehe Tabelle 3). Die Blöcke P 
und Q des Kraftwerks Frimmersdorf wurden bereits im 
Jahr 2017 vom Netz genommen und befanden sich bis zur 

endgültigen Stilllegung in Sicherheitsbereitschaft. Wäh-
rend der vier Jahre in Sicherheitsbereitschaft gingen sie 
nicht wieder ans Netz. Nach dem TEHG muss für Kraft-
werke, die zwischen 2016 und 2019 in die Sicherheitsbe-
reitschaft überführt wurden, keine Löschung von Zertifika-
ten erfolgen, da diese nicht aufgrund des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes stillgelegt werden. Entspre-
chend würden bei der Berechnung der Löschungsmenge 
nach TEHG die Blöcke Frimmersdorf P und Frimmersdorf 
Q nicht berücksichtigt werden. 

Zudem wurde im Jahr 2021 die Braunkohle-Kleinanlage 
„Kessel 4“ in Düren stillgelegt. Aufgrund der geringen Net-
tonennleistung (6 MW) und den geringen Emissionen 
wurde dieses hier nicht explizit mit aufgenommen. 

 

 

Tabelle 2:  Emissionen der im Jahr 2021 nach KVBG endgültig stillgelegten Braunkohlekraftwerke in Mio. t 
CO2 (Jahre 2016-2020) 

Kraftwerk Unternehmen Inbetriebnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Summe (2016-2020) 

Niederaußem C RWE 1965 2,9 2,8 3,0 2,4 2,0 13,0 

Neurath B RWE 1972 2,9 2,9 2,5 1,6 1,3 11,1 

Weisweiler E RWE 1965 3,3 2,9 3,3 2,5 1,6 13,6 

Summe        37,7 

Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage von Gesamtemissionen der Kraftwerke nach EUTL, der von ENTSO-E berichteten Strom-Produktion 
(Energy-Charts 2023) und den Wirkungsgraden der Blöcke. 

Tabelle 3:  Emissionen weiterer im Jahr 2021 endgültig stillgelegten Braunkohlekraftwerke in Mio. t CO2 
(Jahre 2016-2020) 

Kraftwerk Unternehmen Inbetriebnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Summe (2016-2020) 

Frimmersdorf P RWE 1966 2,1 1,8 0 0 0 3,9 

Frimmersdorf Q RWE 1970 2,3 1,8 0 0 0 4,1 

IKW Deuben Mibrag 1936 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 3,8 

Summe        11,8 

Quelle:  (Öko-Institut e.V. 2022) und eigene Berechnungen auf Grundlage von Gesamtemissionen der Kraftwerke nach EUTL, der von ENTSO-E berich-
teten Strom-Produktion (Energy-Charts 2023) und den Wirkungsgraden der Blöcke. 
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4 Löschung von Zertifikaten spart Klimaschadenskosten  

 

Die Mitgliedstaaten tragen die Kosten der gelöschten Zer-
tifikate selbst. Denn die Zertifikate werden aus der natio-
nalen Versteigerungsmenge entfernt. Das bedeutet, dass 
die Mitgliedstaaten auch weniger Einnahmen durch den 
Verkauf der Zertifikate am Markt erzielen können. 

Nach der EU-Auktionsverordnung ist es notwendig, alle 
Auktionsmengen entsprechend gleichmäßig anzupassen. 
Vereinfachend wird hier angenommen, dass die Löschung 
der Zertifikate vollständig durch die Reduktion der Aukti-
onsmengen im Jahr 2022 erfolgt. Gemäß EU-Auktions-
verordnung müssen die Mitgliedstaaten bei der Mitteilung 
der Löschung angeben, über welche Jahre die Löschung 
der Zertifikate verteilt werden soll (Europäische Kommis-
sion 2019, Anhang 1). 

Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche EU-ETS-Preis 
(EUA-Preis) bei 81,15 € / t CO2 (DEHSt 2022). Wenn die 
deutsche Regierung sich dazu entschlossen hätte, die ma-
ximale Menge nach ETS-Richtlinie zu löschen, hätte 
Deutschland demnach rund 9,6 Mrd. € weniger Einnah-
men durch den Verkauf der Zertifikate erzielt. Allerdings 
würde die Löschung der Zertifikate zu einer Erhöhung der 
EUA-Preise führen. Daher würden sich die staatlichen Ein-
nahmen durch die Auktionen infolge der Löschung in den 
folgenden Jahren erhöhen. Je nach dem, wie stark die 
Preiserhöhung ausfallen würde, würden sich die staatli-
chen Einnahmen voraussichtlich netto stärker oder nur 
geringfügig reduzieren (siehe auch PIK/MCC (2019)). 

Allerdings wären durch die Löschung der Zertifikate in 
Höhe von 118 Mio. t CO2 die Klimaschadenskosten in der 
Zukunft sofort, gesichert und mit voller Wirkung reduziert 
worden. Denn die deutschen Auktionsmengen – und da-
mit die Emissionen der nationalen EU-ETS-Sektoren – wä-
ren dadurch stark gesunken. 

Die Methodenkonvention 3.1 des UBA bietet einen ge-
nauen Überblick darüber, welche Klimafolgeschäden 
durch den Ausstoß von CO2äq in Deutschland verursacht 
werden. Das UBA gibt zwei unterschiedliche Kostensätze 
zur Bewertung von Klimafolgeschäden an:  

1. einen Kostensatz in Höhe von 195 €2020 / t CO2äq für 
das Jahr 2020, bei welchem die Wohlfahrt heutiger 
gegenüber zukünftigen Generationen höher gewich-
tet wird oder 

2. einen Kostensatz in Höhe von 680 €2020 / t CO2äq für 
das Jahr 2020, wenn die Wohlfahrt heutiger und zu-
künftiger Generationen gleich gewichtet wird. 

 

Über die Jahre nehmen die Klimakosten pro t CO2äq zu. So 
belaufen sich die Klimakosten (1. Kostensatz) im Jahr 2030 
bereits auf 215 €2030 / t CO2äq und im Jahr 2050 auf 250 
€2050 / t CO2äq.  

 

In Summe belaufen sich die Klimaschadenskosten von 118 
Mio. t CO2 unter Annahme des ersten Kostensatzes (197 
€2021 / t CO2äq.) somit auf rund 23,3 Mrd. €. 

 

Der Klimaeffekt der Löschung der Zertifikate wird aller-
dings – wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert – durch die MSR 
reduziert, da durch die Löschung künftig weniger Zertifi-
kate durch die MSR vom Markt genommen und später ge-
löscht werden. Die durch die Löschung reduzierten Klima-
schadenskosten in Höhe von rund 23,3 Mrd. € sind daher 
als Maximalwert bzw. Brutto-Wert vor Berücksichtigung 
der MSR-Wirkung zu verstehen.
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